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Siedlergemeinschaft Waldhof e.V.  

 Vorsitzende: Kati Werner 

        Waldhof 43, 34298 Helsa  Tel:05602-6178 

 

Vorwort 

Ziel dieser Nutzungsvereinbarung ist es, das Vereinsheim der Siedlergemeinschaft Waldhof zu erhalten 
und die Nutzung so günstig wie möglich zu gestalten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
das Siedlerheim in seiner Funktion keine öffentliche Grill- und Freizeitanlage darstellt. Dieser Hinweis 
gilt insbesondere für private Nutzungen. Diese sollten um 20:00 Uhr beendet sein, um Belästigungen der 
direkten Anlieger zu vermeiden. Wir weisen darauf hin, dass auf dem gesamten Spiel- und Bolzplatz das 
Mitführen von Hunden nicht gestattet ist. Außerdem ist offenes Feuer nicht gestattet, es sei denn, es 
liegt eine entsprechende Genehmigung der Gemeinde vor.  
    

Nutzung des Vereinsheims 

1. Die Toilettenanlagen des Vereinsheims können von Grundschulklassen und 
Kindergartengruppen genutzt werden. Für die Nutzung der Toilettenanlage wird ein 
Kostenbeitrag von 10 EUR erhoben. Falls gewünscht, können Bierzeltgarnituren gegen einen 
Leihgebühr von 5 EUR (für bis zu 5 Garnituren) ausgeliehen werden.  Werden mehr Garnituren 
benötigt, fallen insgesamt 10 EUR Leihgebühr an.  Für Schäden an der Anlage haftet der 
jeweilige Nutzer.   
 
 

2. Eine private Nutzung der Toilettenanlage ist nach Absprache möglich. Bei privaten Anlässen 
wird für die Nutzung der Toilettenanlage ein Kostenbeitrag von 10 EUR erhoben.  Falls 
gewünscht, können Tische & Bänke (Bierzeltgarnituren) gegen einen Kostenbeitrag von 10 EUR 
zur Verfügung gestellt werden, dieser entfällt für Mitglieder der Siedlergemeinschaft Waldhof. 
Private Nutzer hinterlegen bei unten genannten Vorstandsmitgliedern eine Kaution von 30 EUR. 
Diese wird erstattet, sofern die Anlage in sauberem und ordnungsgemäßem Zustand übergeben 
wird. Die Zahlung dieser Kaution entbindet nicht von der Haftung bei verursachten 
Schäden. Ob und in welchem Rahmen eine private Nutzung in Frage kommt, wird von der 
Vereinsführung im Einzelfall entschieden. 
  

3. Der vorhandene Schwenkgrill kann ebenfalls gegen eine Leihgebühr von 5 EUR ausgeliehen 
werden. 
 

4. Ein Stromanschluss wird auf Wunsch gegen eine Pauschale von 5 EUR zur Verfügung gestellt.  
 

5. Um Überschneidungen zu vermeiden, sollten Termine frühzeitig vor der geplanten Nutzung 
abgesprochen werden. Bei dieser Gelegenheit können auch evtl. Sondervereinbarungen 
abgestimmt werden. 
 

6. Terminabsprachen und Schlüssel für die Toilettenanlage bei: 
 
Wilfried Gerland (Telefon 05602-5545) oder Kati Werner (Telefon 05602 - 6178) 
 

 

Siedlergemeinschaft Waldhof e.V. im Verband Wohneigentum Hessen e.V. 

Der Vorstand 

(Daten, Terminwunsch und Einverständnis zu dieser Vereinbarung auf der Rückseite)  
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Wir ________________________________________________________________________ 

 (Grundschule/Kindergarten) 

 

würden den Waldhöfer Spielplatz gern am_________________________ besuchen. 

 

Wir möchten: 

 die Toilettenanlagen nutzen   ___________________ 

 

 den Schwenkgrill ausleihen   ___________________ 

 

einen Stromanschluss nutzen  ___________________ 

 

und benötigen ___________    __________________  Bierzeltgarnituren 

(nichtzutreffendes streichen) 

 

Die vereinbarte Gebühr von __________ € entrichten wir bei der Schlüsselübergabe. 

 

 

 

Mit der umseitigen Nutzungsvereinbarung sind wir einverstanden. 

 

 

 

______________________________________________________________ 

(Unterschrift einer Aufsichtsperson) 

 

 

 


